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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

23.11.2004 

Geschäftszahl 

2002/15/0020 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 2003/13/0165 E 20. April 2004 RS 3 

(hier ohne den letzten Satz) 

Stammrechtssatz 

Nach § 167 Abs. 2 BAO haben die Abgabenbehörden, abgesehen von offenkundigen Tatsachen und von 
solchen, für deren Vorhandensein das Gesetz eine Vermutung aufstellt, unter sorgfältiger Berücksichtigung der 
Ergebnisse des Abgabenverfahrens nach freier Überzeugung zu beurteilen, ob eine Tatsache als erwiesen 
anzunehmen ist oder nicht. Dabei hat die belangte Behörde bei mehreren Möglichkeiten diese gegeneinander 
abzuwägen und zu begründen, warum sie ihrer Feststellung jene Möglichkeit zu Grunde legt, die sie für 
wahrscheinlicher hält als die andere (Hinweis E 19. Februar 2002, 98/14/0213). Dass dabei Zweifel mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen wären, ist nicht erforderlich. 


